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  27. Juni 2025     NR. 13 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag, Sonntag, Feiertag von 08.00 bis 18.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  0761 120 120 00  –  
 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 
Apotheken-Notdienst:  
Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Untermarchtal ist abrufbar über  
- Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über das Handy 
unter 22833 (max. 69 ct/min)  

 www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html  
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Notdienste der Apotheken sind 
unverbindlich, da kurzfristige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig  
dargestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser Portale/Dienste kann 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die  
angegebene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, ist eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit der gewählten Apotheke zu empfehlen. 

 

 
 
 
 

Amtsblatt 

 
DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL  

http://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html
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Termine auf einen Blick 
 
Samstag, 05.07.2025   Sirenenprobealarm  
gg. 11.35 Uhr 
 
Dienstag, 08.07.2025   Restmüll und gelber Sack 
 
Donnerstag, 10.07.2025   Biomüll 
 
Samstag, 12.07.2025   Sportfest Untermarchtal 
 
Sonntag, 13.07.2025   Sportfest Untermarchtal 
 
Dienstag, 15.07.2025   Gemeinderatssitzung 
Bahnhofstr. 4, OG 

 
Müllentsorgung  
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass Sie sich bitte, wenn bei der Abfuhr mal etwas schief gehen 

sollte, sich an die zuständige Stelle wenden können. Gleiches gilt für Fragen oder Anregungen: 

Bio- und Hausmüllabfuhr, Sperrmüll- und  

Holzabfuhr, Gartenabraum 

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis   Tel. 0731 185 3333 

Abfuhr „Gelber Sack“ 

Fa. Veolia      Tel. 0800 0785600 

       de-ves-info-ulm@veolia.com 

Blaue Tonne 

Fa.Gebr. Braig GmbH&Co.KG    Tel. 07391 7703 30 

 

Fronleichnamsfest  
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die zum Gelingen des diesjährigen 
Fronleichnamsfestes beigetragen haben. Vor allem bei den fleißigen Helfern für das 
Herrichten der schönen Altäre und das Schmücken der Gebäude, sowie für die 
Bewirtung. 
Ein ausführlicher Bericht ist im kirchlichen Amtsblatt enthalten. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

Verloren 

Am Dienstag, 17. Juni 2025 wurden folgende Gegenstände in Untermarchtal verloren: 
- Lenovo Laptop T14 4G (mit Aufkleber „Art of Cryo“) 

- Umschlag mit Anschrift "Antonio" 

- Weißes Notizbüchlein im Format A5 (Werbegeschenk mit Firma 
"Landsberg" auf dem Einband) 

Die Gegenstände lagen versehentlich noch auf dem Autodach als das Fahrzeug im 

Römerweg, auf die L231 nach Münsingen losfuhr. 

 

Die Gemeindeverwaltung bittet den Finder oder jemand, der vielleicht etwas gesehen hat 

sich zu melden. 

Herzlichen Dank vorab. 

 

mailto:de-ves-info-ulm@veolia.com
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Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Pressemitteilungen 
 

Pressemitteilung Nr. 130 / 2025 

Schutzmaßnahme für bedrohte Gewässer: Landratsamt beschränkt 
Wasserentnahmen im gesamten Alb-Donau-Kreis 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Wirkung zum 25. Juni 2025 eine 
Allgemeinverfügung erlassen, die die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern im 
gesamten Kreisgebiet erheblich einschränkt. Hintergrund ist die anhaltende Trockenheit, 
die zu drastisch gesunkenen Wasserständen in Flüssen und Bächen geführt hat. Von der 
Regelung ausgenommen sind lediglich die Donau und Baggerseen, da deren 
Wasserstände aktuell noch über kritischen Schwellenwerten liegen. Ziel dieser 
Maßnahme ist es, die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer zu sichern und eine 
weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern. 
 

Kritische Wasserstände gefährden die Ökologie 
Die Trockenperiode der vergangenen Wochen hat vielerorts im Landkreis zu 
Wasserständen geführt, die unter dem sogenannten mittleren Niedrigwasser liegen. 
Diese Entwicklung hat erhebliche Folgen für die ökologische Gesundheit der Gewässer. 
Sinkende Wasserstände führen zu erhöhten Wassertemperaturen und verringertem 
Sauerstoffgehalt. Gleichzeitig verschiebt sich das Verhältnis zwischen natürlichem 
Flusswasser und eingeleitetem, gereinigtem Abwasser. Die daraus resultierende 
organische Belastung wirkt sich negativ auf Fische, Muscheln, Amphibien, 
Wasserpflanzen und andere Wasserorganismen aus. An vielen Stellen drohen 
empfindliche Lebensräume verloren zu gehen. Wanderhindernisse wie Schwellen oder 
Sohlabstürze werden bei niedrigen Pegelständen unpassierbar und beeinträchtigen die 
Durchgängigkeit der Gewässer. Zudem verstärken sich bei geringem Wasserdurchfluss 
die Konzentration von Schadstoffen sowie die Gefahr von Algenblüten oder 
Fischsterben. 
 

Verbot gilt auch für erlaubte Entnahmen – Ausnahmen auf Antrag möglich 
Die Allgemeinverfügung untersagt daher ab sofort die Wasserentnahme mit Hilfe 
mechanischer oder elektrischer Pumpen aus oberirdischen Gewässern im Alb-Donau-
Kreis. Dies gilt sowohl für Entnahmen im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs 
als auch für genehmigte Wasserentnahmen, sofern die entsprechenden Erlaubnisse eine 
Einschränkung in Trockenzeiten ausdrücklich vorsehen. Nach wie vor erlaubt ist das 
Schöpfen von Wasser mit einfachen Handgefäßen. Wer von der neuen Regelung 
besonders betroffen ist und unzumutbare Härten nachweisen kann – etwa in der 
Landwirtschaft –, hat die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. 
 

Die Maßnahme erfolgt auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes sowie des 
Wassergesetzes Baden-Württemberg und im öffentlichen Interesse am Schutz der Natur. 
Eine ursprünglich auf das Lone-Gebiet beschränkte Verfügung vom 17. Juni 2025 wird 
mit dem heutigen Datum durch die neue Allgemeinverfügung ersetzt und auf den 
Landkreis ausgeweitet. Verstöße gegen das Verbot der Wasserentnahme können mit 
Bußgeldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Auch andere Landkreise in Baden-
Württemberg – etwa Biberach, Ravensburg und der Bodenseekreis – haben angesichts 
ähnlicher Bedingungen vergleichbare Allgemeinverfügungen veröffentlicht. 
 

Die neue Regelung gilt zunächst bis zum 15. Juli 2025. Sollte sich bis dahin keine 
Entspannung der Niedrigwassersituation abzeichnen, kann der Zeitraum verlängert 
werden. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises unter www.alb-
donau-kreis.de im Bereich „Bekanntmachungen“ einsehbar. Bürgerinnen und Bürger, die 
Fragen zur Verfügung haben oder eine Ausnahme beantragen möchten, können sich an 
das Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz wenden.  
 
 

 

http://www.alb-donau-kreis.de/
http://www.alb-donau-kreis.de/
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Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags 

Am Dienstag, 08.07.2025, findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Ulm eine 

Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags statt. 

 Beginn ist um 14:30 Uhr.  

  Tagesordnung 

Öffentliche Beratung 

1. Angebotsänderungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

  

2. Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 

  

3. Information über den Jahresabschluss 2024 

  

4. Annahme von Spenden und Spendenbericht 2024 

  

5. Bekanntgaben 

  

Heiner Scheffold 
Landrat 

STADTRADELN 2025 im Alb-Donau-Kreis 
Ab dem 22. Juni heißt es wieder in die Pedale treten! 

 
„STADTRADELN macht vor, wie gut sich nachhaltige Mobilität, Spaß, Gesundheitsfürsorge und Klimaschutz im 
Alltag vereinen lassen – indem wir aufs Rad steigen. Dass sich jedes Jahr tausende Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Alb-Donau-Kreis beteiligen, zeigt, wie lebendig das Engagement für umweltfreundliche Mobilität in 
unserer Region ist. Jeder geradelte Kilometer ist ein Beitrag zur Verkehrswende, zur Gesundheit und zur 
Lebensqualität. Ich lade alle ein, in diesem Jahr wieder oder zum ersten Mal dabei zu sein – für sich selbst und 
für ein gutes Klima“, sagt Landrat Heiner Scheffold zum Start der diesjährigen STADTRADELN-Aktion im Alb-
Donau-Kreis am 22. Juni 2025. 
Drei Wochen lang – bis einschließlich 12. Juli 2025 – können sich die Bürgerinnen und Bürger dann in Teams 
zusammentun und für den Alb-Donau-Kreis in die Pedale treten. Ziel ist es, in dieser Zeit möglichst viele 
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag mit 
dem Rad fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Es ist auch die Nutzung eines Pedelecs mit 
einer Motorunterstützung bis 25 km/h erlaubt. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man die Strecke 
ansonsten mit dem Auto zurückgelegt hätte. 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lohnt sich das Mitradeln in dreifacher Hinsicht: Wer für das 
gemeinsame Ziel in die Pedale tritt, stärkt die Gemeinschaft, die eigene Gesundheit und schont dabei noch das 
Klima. Je mehr Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis gesammelt und desto 
mehr CO2 wird eingespart.  
Erfolge aus dem Vorjahr als Motivation 
Im Jahr 2024 haben knapp 2.700 Radelnde im Alb-Donau-Kreis rund 580.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei 
wurden rund 96 Tonnen CO₂ vermieden. Besonders aktiv waren das Team Landratsamt Alb-Donau-
Kreis (über 24.900 km), das Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren (beste Schule) sowie die Kommune 
Emerkingen mit dem besten Ergebnis pro Kopf. 
Schon 20 Kommunen sind dabei – Kilometer sammeln via App 
Ob zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – jeder Kilometer zählt! Zusätzliche Spannung erzeugt ein 
Wettbewerb im kleinen Rahmen: Unternehmen, Schulen, Vereine – alle können Unterteams bilden (zum 
Beispiel für Abteilungen oder Schulklassen) und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Für 
Schulen gibt es auch dieses Jahr die Möglichkeit, sich für den Sonderwettbewerb Schulradeln anzumelden. 
Also: Teams bilden, anmelden und losradeln! Weitere Informationen und Anmeldung unter 
https://www.stadtradeln.de/registrieren. 
 

https://www.stadtradeln.de/registrieren
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Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via 
GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen 
Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu 
gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern. 
Im Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land Baden-Württemberg die Teilnahme an dieser Aktion 
des Klima-Bündnis: Für alle kreisangehörigen Kommunen, die im selben Zeitraum radeln, ist die Teilnahme 
daher kostenfrei. Im Alb-Donau-Kreis haben sich bereits 21 Kommunen zum STADTRADELN angemeldet 
(Allmendingen, Altheim, Beimerstetten, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Dietenheim, Dornstadt, Ehingen, 
Emerkingen, Erbach, Heroldstatt, Hüttisheim, Illerkirchberg, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, 
Munderkingen, Rottenacker und Schnürpflingen). 
Gesammelte Radkilometer werden den teilnehmenden Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis 
gutgeschrieben. Falls eine Kommune nicht mit dabei ist, werden die Kilometer nur dem Landkreis 
zugeschrieben. 
 
 

Regierungspräsidium Tübingen - Pressemitteilungen 
 

Mehr als siebzehn Millionen Euro für die Feuerwehren  

im Regierungsbezirk Tübingen 
„Mit der Förderung des Feuerwehrwesens stärken wir den Menschen- und Sachschutz. Für unser Ehrenamt 

ist eine hochwertige Ausstattung unerlässlich. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Fahrzeugen und 

Fahrzeughäusern. Diese Landeszuschüsse unterstützen die Gemeinden und Landkreise im Regierungsbezirk 

Tübingen spürbar bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz“, erläuterte 

Regierungspräsident Klaus Tappeser. Die Landeszuwendungen zur Projektförderung des Feuerwehrwesens 

betragen im Regierungsbezirk Tübingen dieses Jahr rund 14,9 Millionen Euro und die Pauschalförderung 

weitere rund 2,6 Millionen Euro. 

Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewilligungsmitteilungen zur Feuerwehrförderung 

an die Landkreise und die Stadt Ulm versandt und den Landratsämtern die Haushaltsmittel zur 

Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen.  

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Tübingen 205 Anträge auf Zuwendungen zur Projektförderung mit 

einer Fördersumme von rund 16 Millionen Euro eingereicht. Davon konnten insgesamt 173 Maßnahmen mit 

einer Summe von rund 14,9 Millionen Euro gefördert werden. Unterstützt werden insbesondere die 

Beschaffung von Fahrzeugen und der Bau, bzw. die Erweiterung von Feuerwehrhäusern. 

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Projekte:  

• 33 Löschfahrzeuge 

• 14 Neubauten oder Erweiterungen von Feuerwehrhäusern 

• 1 Drehleiter- Fahrzeug 

• 6 Gerätewagen (Logistik- bzw. Transport) 

• 1 Rüstwagen 

• 7 Netzersatzanlagen für Feuerwehrhäuser (für einen eventuellen Stromausfall) 

• 3 Einsatzleitfahrzeuge und 6 Kommandowagen 

• 14 Mannschaftstransportwagen 

• 5 Abrollbehälter für Sonderlagen 

• 2518 Digitalfunkgeräte  

Für die Projekte der Landkreise und der Stadt Ulm hat das Regierungspräsidium Tübingen in diesem Jahr 

in siebzehn Fällen Zuwendungsmittel bewilligt, und zwar in Höhe von rund 1, 2 Millionen Euro. Über diese 

Förderung von Projekten der Landkreise, des Stadtkreises Ulm und des Kreisfeuerlöschverbands Biberach 

entscheidet das Regierungspräsidium in eigener Zuständigkeit. Bei der Projektförderung der Gemeinden 

erstellen die Landratsämter die Bewilligungsbescheide. Insoweit verteilt das Regierungspräsidium lediglich 

die Mittel an diese. Dies erfolgt auf Basis von priorisierten Maßnahmenlisten, die die Landratsämter dem 

Regierungspräsidium vorgelegt haben.  

Neben der Projektförderung fördert das Land Baden-Württemberg mit einer pauschalen Zuwendung pro 

Feuerwehrangehörigem, bzw. Angehörigem der Jugendfeuerwehr Ausbildungskosten, Kosten für die 
Dienst- und Schutzkleidung sowie den Betrieb von Werkstätten. Für das Jahr 2025 beträgt diese 

Pauschalförderung im Regierungsbezirk Tübingen insgesamt rund 2, 6 Millionen Euro. Zudem stehen dem 

Regierungsbezirk Tübingen Mittel für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen sowie Sachmittel in 
Höhe von 600.000 Euro zur Verfügung 

 
 
 



 

-6- 

                                                                                             
 
Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen 
Alb-Donau-Kreis 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 

des Zweckverbands Musikschule Raum Munderkingen 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. Aufgrund des § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 
16.07.1998 (Ges.Bl.S. 418) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. 
vom 27.07.2000 (Ges.Bl. S. 581) hat die Verbandsversammlung am  03.06.2025  folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 347.770 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -347.770 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 € 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 347.770 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -347.770 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

0 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

0 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 € 
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2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

0 € 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 €. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000 €. 

 

§ 5 Umlagen 

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2025 

a.) Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (gemäß § 13 Abs. 4 I)  
 der Verbandssatzung) in Höhe von vorläufig  97.915,-- €. 

b.) Eine Kapitalumlage (gemäß § 13 Abs. 4 II) der Verbandssatzung)  
 in Höhe von  0,-- €. 
 

 

II. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 18.06.2025 die Gesetzmäßigkeit der 
von der Verbandsversammlung am 03.06.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 gem. § 18 GKZ i.V.m. § 81 GemO bestätigt. Die 
Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 

III. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekannt gemachten Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

IV. Auslegung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegt gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
an sieben Tagen und zwar 

von  Montag, 30.06.2025 bis Dienstag, 08.07.2025 

je einschließlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Herrn Mussotter, Zimmer 
Nr. 15, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. Bitte 
vereinbaren Sie zur eventuellen Einsichtnahme telefonisch einen Termin. 

Munderkingen, den 23.06.2025  gez. Schelkle 
 Verbandsvorsitzender 
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6. Satzung vom 03.06.2025 

zur Änderung  

der Gebührenordnung  

vom 19.12.2005 
Aufgrund § 5 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 4 der 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und den §§ 2 und 13 des Kommunalabgaben-

gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands 

„Musikschule Raum Munderkingen“ in der öffentlichen Sitzung vom 03.06.2025 folgende 

Gebührenordnung beschlossen: 

§ 1 

§ 5 Abs. 1 (Gebührenhöhe) erhält folgende Fassung: 

(1)  Die Gebühren sind Jahresgebühren und beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. 

Sie sind monatlich fällig, also auch während der Ferienmonate zu bezahlen.  

Die angegebene Unterrichtsdauer bezieht sich jeweils auf eine Woche. 

Einzelunterricht:  

22,5 Minuten entfällt 

30 Minuten 90,-- 

45 Minuten 135,-- 

60 Minuten 176,-- 

Gruppenunterricht:  

2 Schüler - 30 Minuten 50,-- 

2 Schüler - 45 Minuten 75,-- 

3 Schüler - 30 Minuten 32,-- 

3 Schüler - 45 Minuten 49,-- 

Elementarkurs (MFE, Blockflöte) 32,-- 

Ensemble- und Orchester für Mitspieler ohne Hauptfachunterricht   10,-- 

  

Kombi-Unterricht:  

Kombinationen von Gruppen- und Einzelunterricht sind auf Anfrage je nach 

Terminwunsch möglich. Die Gebühren setzen sich aus den beiden Komponenten 

des entsprechenden Gruppen- und Einzelunterrichts zusammen. 
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Ermäßigungen: 

a. Mehrfach-Ermäßigung 

• 2. und jedes weitere Fach    25 % 
 

b. Familienermäßigung 

• 2.  Familienmitglied        25 % 

• 3.  Familienmitglied        50 %  

• ab dem 4. Familienmitglied    75 % 
 

 

c. Ehemalige Bläserklassenschüler 

• Schüler, die in den letzten beiden Jahren  
die Bläserklasse besucht haben, erhalten  

eine einjährige Ermäßigung mit    25%  

auf den Einzelunterricht, 30 Minuten 

Zuschläge: 

Erwachsenenzuschlag: 

• Für Erwachsene ab dem 21. Lebensjahr wird  
ein Zuschlag von       25 %  

erhoben. 

• Sofern eine Schul-, Studien- oder Ausbildungsbescheinigung vorgelegt wird, wird bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres kein Zuschlag erhoben. 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.09.2025 in Kraft. 

Ausfertigungsvermerk 

Munderkingen, den 23.06.2025 

gez. 

Schelkle 

Verbandsvorsitzender 

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband 
Musikschule Raum Munderkingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
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Öffentliche Bekanntmachung   

des Abwasserverbandes Raum Munderkingen  
      

      

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes des 

Abwasserverbandes Raum Munderkingen für das Haushaltsjahr 2022 

      

Aufgrund der §§ 5 und 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. 
§ 95 b Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung 
des Abwasserverbandes Raum Munderkingen am 18. November 2024 die Jahresrechnung 2022 
festgestellt     

      

      

1. 
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 
31.12.2022   

      

 Bilanzsumme   1.160.453,59 € 

      
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   

 Vermögen    

  Immaterielle Vermögensgegenstände  38.918,00 € 

  Sachvermögen   864.028,43 € 

  Finanzvermögen   259.525,29 € 

 Abgrenzungsposten   -2.018,13 € 

      
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   

 Kapitalposition    

  Basiskapital   140.271,00 € 

  Rücklagen   0,00 € 

 Sonderposten   760.507,30 € 

 Rückstellungen   0,00 € 

 Verbindlichkeiten   259.675,29 € 

 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 € 

      

      
2. Ergebnisrechnung 2022    
      
2.1. Ordentliches Ergebnis    

 Ordentliche Erträge   888.934,75 € 

 Ordentliche Aufwendungen   -888.934,75 € 

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

      
2.2. Sonderergebnis    

 Außerordentliche Erträge   0,00 € 

 Außerordentliche Aufwendungen   0,00 € 

 Sonderergebnis   0,00 € 

      
2.3. Gesamtergebnis    

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

 Sonderergebnis     0,00 € 

 Gesamtergebnis   0,00 € 



 
    

      
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 0,00 € 

      

      
3. Finanzrechnung 2022    
      
3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  
      

 Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit 797.372,66 € 

 Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -734.681,74 € 

 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  62.690,92 € 

      

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0,00 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   -41.878,71 € 

 Saldo aus Investitionstätigkeit  -41.878,71 € 

      

 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme 0,00 € 

 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung 0,00 € 

 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  0,00 € 

      

 Haushaltsunwirksame Einzahlungen  0,00 € 

 Haushaltsunwirksame Auszahlungen   -1.179,28 € 

 

Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen  -1.179,28 € 

      

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 19.632,93 € 

      
3.2. Zahlungsmittelbestand    

 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  45.347,11 € 

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 19.632,93 € 

 

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende 
des   

 Haushaltsjahres   64.980,04 € 

      
3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 0,00 € 

      
3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2022  0,00 € 

 

eingegangene 
Verpflichtungsermächtigungen   0,00 € 

 noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 

      

      
Munderkingen, 18.11.2024  Abwasserverband Raum Munderkingen 

    gez.  
    BM Hauler  
    Verbandsvorsitzender  
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Veranstaltungen 
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Vereinsmitteilungen 

 

Narrenzunft Untermarchtal (hi) 

Heißes 12. Sommerfest der Narren 

Es war heiß, aber auch recht gemütlich und unterhaltend beim sommerlichen Fest der Narrenzunft auf 

dem Vorplatz der Gemeindehalle und Schulwiese.   

Zwar lief das Festle langsam an, währte aber desto länger mit Gästen an der Bar.  Zum netten Aufenthalt 

trugen die Gäste selbst bei, die Kinder konnten sich austoben aber auch sich beim Kinderschminken und 

Tattoos fertigen oder  im Schatten beschäftigen.  Für die Kids war die Wasserpistole ein tolles Spielzeug 

und man konnte seinem Nachbarn ein kleine Dusche hinterher schicken.  

Der große Netzkletterbaum auf der Schulwiese war für die Jüngsten eine stetige Herausforderung, den 

obersten Gipfel zu erklimmen. 

Das Maßkrugschieben war für viele Gäste der Hit. Mit Glück und Geschick erreichten viele ihre 

Wunschpunktzahl.  

Aber anderen gelang wenig und jene versuchten es immer wieder und wieder.  
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Die Narrenzunft bot den anwesenden Gästen fürs leibliche Wohl einige lecker schmeckenden Spezialitäten 

an. Kaffee und Kuchen, Gyros mit Krautsalat, Tzatziki und Fladenbrot war so ein Renner des Tages,  

Aber auch Schaschlik, Falafel mit Linsensalat mit Kräuterdip sowie auch die Grillwurst schmeckte vielen 

Gästen. Das wichtige Getränkeangebot an diesem heißen Tag war reichlich und  umfassend.  

Zum abendlichen Schätzspiel lud Zunftmeister Jens Rapp die Gäste ein. Waren doch mehrere tolle und 

wertvolle gesponserte Preise zu gewinnen.  

Spannend war dann die Siegerehrung vom Maßkrugschieben und Schätzspiel. Bei beiden Wettbewerben 

musste ein Stechen her und das dauerte. 

Das Maßkrugschieben teilte man in einen Frauen- und Männerwettbewerb. Bei den Frauen siegte Petra 

Stadler. Zweitplatzierte wurde Ulrike Maurer. Bei der Drittplatzierten entschied Sarah Bückle vor Lisa Rapp 

im Stechen. 

Bei den Männern gleiche Situation; Platz 1. gelang Christopher Sommer vor dem 2. Tobias Hummel.  

Dann Stechen um Platz 3.zwischen Leon Kruber und Dominik Mayer. Letzterer entschied das Duell für 

sich.  

Im nett gestalteten Schätzspiel mussten die Schätzerinnen und Schätzer folgendes erraten: Oberhexe 

Felix Teschner stellte seine Original Paar Hexenschuhe zur Füllung von Bonbons zur Verfügung. Die Zahl 

der eingefüllten Bonbons in die Schuhe war der Ratepunkt. 

Jener Schätzer der die größte und zugleich (un)mögliche Anzahl von Bonbons aufwies bekam den 

Trostpreis einer halben Bier. Michael Glatzer hieß der Trostpreis-Gewinner. Bei der Sieger-Ermittlung 

musste auch ein Stechen her zwischen Harald Fischer und Margret Aierstock. Harald Fischer gewann das 

Stechen und Margret Aierstock wurde Zweite. Platz 3. war dann für Sarah Bückle bestimmt. 

Die gesponserten, wertvollen Preise von Vereinsfreunden vom Ort und der Region waren zum Beispiel: ein 

Grill von WMF, eine Instakamera, mehrere kleine Bierfässer, 1 Kühlbox, Weinpräsentpakete, 

Geschenkkörbe sowie  mehrere Tankgutscheine. Zunftmeister Jens Rapp der die Siegerehrung vornahm, 

bedankte sich bei allen Gästen und seinen Helfern beim Fest und besonders allen Sponsoren.  

Dank galt auch dem musikalischen Alleinunterhalter des Abends, Norbert Knupfer aus Laupheim. 
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SV Untermarchtal  
Liebe Mitglieder, Liebe Sportfreunde, 

wir möchten euch darüber informieren, dass der Mitgliedsbeitrag 2025 am 04.07.2025 eingezogen 

wird. 

Bitte sorgt dafür, dass euer Konto an diesem Tag ausreichend gedeckt ist. 

Ebenso bitten wir um Mitteilung wenn sich die Kontoverbindung geändert hat. 

Vielen Dank für eure Unterstützung!                   Eure Vorstandschaft 

 

Einladung Hauptversammlung 2025 FC Marchtal e.V. 

Der FC Marchtal wird seine diesjährige Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 17. Juli 
2025 im Sportheim in Obermarchtal abhalten.  

Start der Hauptversammlung ist um 19.30 Uhr. 
Hierzu sind alle Mitglieder, Anhänger und Gönner des FC Marchtal recht herzlich eingeladen. 
Wünsche und Anträge sind bis spätestens 3 Tage vorab bei den Vorsitzenden einzureichen. 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

2. Bericht der Vereinsführung 

3. Bericht des Schriftführers 

4. Bericht des Kassiers 

5. Kassenprüfungsbericht 

6. Bericht des Jugendleiters 

7. Bericht des Seniorenfußballs 

8. Entlastung 

9. Ehrungen 

10. Wahlen 

11. Verschiedenes 

Mit sportlichem Gruß 
Dominik Rammelmayr und Jürgen Herzog 
 



 
-16- 

Herzliche Einladung zum Benefizkonzert Landespolizeiorchester BW 

 Anlässlich unseres Jubliäumsjahr -  

100 Jahre Musikverein "Frohsinn" Reutlingendorf laden wir sie zum Benefizkonzert des 

Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 19.07.2025 ins Münster Obermarchtal recht 

herzlich ein. Beginn ist um 19:00 Uhr. Die Erlöse der Veranstaltung kommen der Jugendarbeit des 

Musikvereins Reutlingendorf sowie dem Hospiz St. Martinus Kirchbierlingen zugute.  

Der Eintritt ist frei. Spenden erbeten! 

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Benefizkonzert. 

 Ihre Musikerinnen und Musiker des Musikverein "Frohsinn" Reutlingendorf 
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Was sonst noch interessiert 

 

Friede, Freude, Pfannakuacha! 
Das Theatererlebnis des Sommers im Naturtheater Hayingen 
Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Pfannkuchen nicht nur schmecken, sondern auch die Welt verändern! Mit der 
brandneuen Eigenproduktion „Friede, Freude, Pfannakuacha“ präsentiert das Naturtheater Hayingen ein ebenso 
witziges wie berührendes Theaterstück, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert. 
Kriegerische Zeiten herrschen, doch die Frauen sind ganz und gar nicht damit einverstanden, dass ihre Männer in 
einen sinnlosen Krieg ziehen sollen – und ihre kämpferischen Töchter schon gar nicht. Zumal es sich bei diesem Krieg 
um eine winzige Wiese handelt – die berühmte Hühnerwiese –, um die man bereits seit vielen Jahren streitet. Doch 
die Frauen wissen sich zu helfen: ob mit Liebesentzug oder anderen zauberhaften Mitteln. Sie schaffen es, dass die 
Dinge im Tiefental nicht eskalieren, sondern tatsächlich Frieden herrscht. Zum Glück gibt es da auch die beliebten 
Pfannkuchen der Köchin Irene, deren Gasthaus genau auf der Grenze zwischen Unter-Tiefental und Ober-Tiefental 
steht. Sie darf die Eier verwenden, die die Hühner auf der Grenze legen. Daran gibt es nichts zu rütteln – dieses 
Gesetz besteht schon seit eh und je, was so manchen Kämpfer in Wut verfallen lässt. Doch die Köchin Irene macht 
unbeirrt ihre Pfannkuchen, und durch die Zugabe ihrer geheimen Zutat schmeckt der Pfannkuchen nicht nur 
besonders köstlich, sondern zeigt noch so manch andere Wirkung. 
Das Stück spielt ca. 1825, doch prallen durch das Auftauchen moderner Menschen im Tiefental die Zeiten 
aufeinander. Schuld an diesem Zeitensprung sind ebenfalls die Pfannakuacha. So muss manches Missverständnis 
zwischen Menschen von heute und damals überwunden werden, bis auch die Liebenden vollends zueinander finden 
und alle begreifen: Jeder Streit kann in Frieden enden. 
 

Erleben Sie das Naturtheater Hayingen und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket! 

AUFFÜHRUNGSTERMINE  

Sonntag  06.07.2025 14.30 Uhr -Premiere- 
Sonntag  13.07.2025  14:30 Uhr 
Sonntag  20.07.2025 14:30 Uhr 
Samstag  26.07.2025 20:00 Uhr 
Sonntag  27.07.2025 14:30 Uhr 
Samstag  02.08.2025 20:00 Uhr 
Sonntag  03.08.2025 14:30 Uhr 
Samstag  09.08.2025 20:00 Uhr 
Sonntag  10.08.2025 14:30 Uhr 
Samstag  16.08.2025 20:00 Uhr 
Sonntag  17.08.2025 14:30 Uhr 
Samstag  23.08.2025 20:00 Uhr 
Sonntag  24.08.2025 14:30 Uhr 
Samstag  30.08.2025 20:00 Uhr 
Sonntag,  31.08.2025 14:30 Uhr -Dernière- 
Karten erhältlich unter: www.naturtheater-hayingen.de  
Kartenreservierung und Auskunft: Tel. 07386/286  
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 9:30 Uhr – 11:30 Uhr  
Donnerstag:      14:00 Uhr – 16:00 Uhr  
Preise: 17 Euro (Erwachsene), 15 Euro (ermäßigt), 12 Euro (Kinder 3-12 Jahre)  
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           0               Kirchliche Mitteilungen  

    und Gottesdienstordnung         

   St. Andreas 
    Untermarchtal und Gütelhofen 

Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 
Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589      
       E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 
Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 
       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 
Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Bank): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Epp): Dienstag und Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
                                                    Homepage: www.se-marchtal.de 
Pfarrer Gianfranco Loi Tel. 07375 92131 E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 
Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 92131 E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de 
Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  

Gültig vom 29.06.2025 bis 13.07.2025 

Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal anrufen Tel. 

0737592131 
 

13.Sonntag im Jahreskreis  Peters-Pfennig-Kollekte   

Sa 28.06. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 
  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
So 29.06. H Petrus und Paulus 
  08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 
  09.30 Uhr  Festgottesdienst, Münster Obermarchtal 
  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Neuburg 
  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
Mo 30.06. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 
Di 01.07. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
 09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Emeringen 
 08.00-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

19.00 Uhr  Vesper Klosterkirche 
Mi 02.07. F Mariä Heimsuchung 

06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
 19.00 Uhr  Vesper, Anbetung bis 20 Uhr, Klosterkirche  
Do 03.07. F Thomas 

07.30 Uhr  Schülerwortgottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 
 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 
Fr 04.07. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
  13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban   
  Obermarchtal 

19.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier, St. Urban Obermarchtal 
Sa 05.07. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche  

14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche 
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14.Sonntag im Jahreskreis 
Sa 05.07. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche   
So 6.07. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
 08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 
 08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Reutlingendorf 
  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Emeringen 
  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 
  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
Mo 07.07. 19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
Di 08.07. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
 08.00-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 
 09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Reutlingendorf 
 19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
Mi 09.07. G Franz Regis Clet 

06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
 19.00 Uhr  Vesper/ Anbetung bis 20.00 Uhr, Klosterkirche 
Do 10.07. 07.30 Uhr  Schülerwortgottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
Fr 11.07. F Benedikt 

06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 
19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
17.00 Uhr  Abi-Abschluss, Münster Obermarchtal 

Sa 12.07. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 
14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche  

15.Sonntag im Jahreskreis    
Sa 12.07. 19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 
So 13.07. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 
  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 
  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Emeringen 
  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Münster Obermarchtal 
  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Neuburg 
  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

Fronleichnamsfest - Festgottesdienst und Prozession 
Untermarchtal/Neuburg-Lauterach. (hi) Die beiden Kirchengemeinden St. Andreas Untermarchtal 

und St. Michael Neuburg-Lauterach feierten gemeinsam das Fest Fronleichnam. Mit einem 

festlichen Gottesdienst in der Klosterkirche St. Vinzenz begann der Tag. Spiritual Udo Hermann 

zelebrierte den Gottesdienst und hielt eine festliche Ansprache. Fronleichnam sei ein Fest der 

Gemeinschaft und werde dadurch ein öffentliches  

Glaubensbekenntnis mit der Darstellung auch in der eucharistischen Prozession die 

anschließend an 4 Altären an den Straßen des Dorfes stattfand. Der überaus festliche Charakter 

der Prozession ging von der Musikkapelle Frankenhofen mit Dirigent Herr Josef Uhl aus. Die 

Musiker begleiteten die Prozession durch das Dorf.  

Das Wetter spielte hier freundlich mit und im Anschluß an die Prozession trafen sich die 

Gläubigen der beiden Kirchengemeinden und auch die Schwestern des Klosters in der 

Gemeindehalle zum Mittagsmahl. Dieses bereitete die einheimische Kirchengemeinde mit 

fleißigen Helfern vor und schmeckte bei dieser Zusammenkunft vorzüglich. Frau Bettina 

Teschner als 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderat bedankte sich bei allen Festteilnehmern am 

Gottesdienst und jetzt in der Halle beim Zusammensein. Besonderer Dank galt Herrn Spiritual 

Udo Hermann, der Musikkapelle Frankenhofen mit ihrem Leiter Josef Uhl für die 

Prozessionsbegleitung, allen Helfern beim Festmahl und besonders den treuen Familien des 

Ortes, welche die schön geschmückten Altäre mit viel Verbundenheit zum Festtag und zur 

Kirchengemeinde erstellen.  
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                                aus dem Jahresprogramm 2025der Dekanatsgeschäftsstelle 

Hinweise für kirchliche Mitteilungen 

Meditatives Mandolinenkonzert in der Wiblinger Nikolauskapelle 

Am Sonntag, 29. Juni, 17.00 Uhr gibt Dr. Wolfgang Steffel in der Nikolauskapelle auf dem 

Friedhof Ulm-Wiblingen ein meditatives Mandolinenkonzert. Auf dem Programm stehen 

Nummern aus den Rosenkranzsonaten von Heinrich Biber (1644-1704), der das Gesätz „Jesus, 

den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast“ in tänzerischer Weise umsetzt, weil Maria nicht 

nur ins Bergland „geht“, sondern freudig berganspringt und weil Johannes im Leib der Elisabeth 

nach dem Bibelwortlaut „hüpft“. Eine Auswahl der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian 

Bach (1685-1750), die ursprünglich für Cembalo geschrieben wurden, lädt auf der 

klangverwandten Mandoline zu einem meditativen Hörerlebnis ein, das durch geistliche Impulse 

aus der Feder des irischen Poeten und Theologen John O‘Donohue (1956-2008) vertieft wird. 

Ohne Anmeldung, Eintritt frei. Ab 18.30 Uhr ist Einkehrmöglichkeit im Wiblinger 

Albvereinshäusle. Infos unter Tel.: 0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de.  

Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei 

Warum werden Glaube, Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13) „göttliche“ Tugenden genannt? 

„Darum, weil sie direkt auf Gott gerichtet sind: durch den Glauben glaube ich an Gott, durch die 

Hoffnung hoffe ich auf Gott, durch die Liebe liebe ich Gott“ (Friedrich Spee). Eine Trilogie lädt ein, 

engagiert in der Welt und gelassen über Welt hinaus zu leben. Die Abende mit Dekanatsreferent 

Dr. Wolfgang Steffel finden donnerstags je um 19.30 Uhr im Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137 in 

Ulm statt und sind auch online zu besuchen. Link und Telefonnummer für Online-Teilnahme 

anfordern über Tel: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de. Am 3. Juli geht es darum, wie wir 

mit mehr Vertrauen leben können. Am 10.7. wird die Hoffnung als Form eines gerechten, 

zuversichtlichen und gar verrückten Lebens vorgestellt. Am 17. Juli, 19.30 Uhr kreisen die 

Teilnehmer um die „Liebe als Antwort auf Liebe“. 

Über die Wiedergewinnung der Wirklichkeit 

Am Dienstag, 8. Juli, 20.00 Uhr geht es im Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137, Ulm um die 

„Wiedergewinnung der Wirklichkeit“. Durch die Flut digitaler Bilder, eine latente Egomanie ohne 

gemeinschaftliche Wahrheitssuche, den Verlust ganzheitlicher Leiblichkeit sowie die 

Ausblendung von Wunden in der Welt ist der Mensch heute in seinem Wirklichkeitskontakt 

geschädigt. Dazu kommt eine Verengung auf wissenschaftlich-kausale Zusammenhänge ohne 

die Weitung des Lebens auf Gott hin. Dr. Wolfgang Steffel plädiert für einen „Realismus mit 

göttlich-menschlichem Antlitz“, der einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht einen höheren 

Wert einräumt – im Zwischenmenschlichen wie im Verhältnis zu Gott, der in Jesus auf jeden 

Menschen zukommt. Link für Online-Besuch und Telefonnummer zum Mithören über Tel.: 

0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de. 

mailto:dekanat.eu@drs.de

